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Gremium Sitzung am   

Stadtwerkeausschuss 06.12.2022 öffentlich Kenntnisnahme 
 
 

Tagesordnung 

 
Maßnahmenplan Trinkwasserversorgung der Stadtwerke Meckenheim 
 

Begründung 

 
Gemäß § 16 (5) Trinkwasserverordnung (TrinkwV) ist von jedem Inhaber eienr 

Trinkwasser-Versorgungsanlage ein sogenannter Maßnahmeplan für die Sicherstellung 
der ordnungsgemäßen Wasserversorgung bei Störungen des Betriebsablaufes bzw. in 
Not- und Krisenfällen zu erstellen und fortzuschreiben. 

 
Zuständig für die Überwachung, Abstimmung und Freigabe dieses Maßnahmeplans für 

die Stadtwerke der Stadt Meckenheim ist das Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises. 
 
Die Betriebsleitung stellt in der Sitzung den aktuellen Maßnahmeplan vor und 

informiert über den letzten Routine-Besuch des Gesundheitsamtes. 
 

 
Meckenheim, den 23.11.2022 
 

 
 

Christian Wilhelm  Heinz-Peter Witt 

Sachbearbeiter  1. Betriebsleiter 
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